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Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Be-
freiung erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 572/5, Fl.Nr. 572/6 und Fl.Nr. 572/7, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 14. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Zieblandstr. 5
Gemarkung Sektion III / Flurnr. 4677/0 / 3. Stadtbezirk
Neubau eines Vorder- und Rückgebäudes (17 WE) und 
Tiefgarage – mit Mobilitätskonzept

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.02.2023, Az. 1.2-2022-16107-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nrn.: 4676, 4678, 4681, 4683, 4684 und 
4685 , die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Nymphenburger Str. 92
Gemarkung Neuhausen / Flurnr. 405/0 / 9. Stadtbezirk
Nutzungsänderung im 3.OG von Arztpraxen in Büroflächen 
und damit verbundene Verkleinerung der Fläche der  
NE 3.OG rechts und Vergrößerung der NE 3.OG links um 
vorgenannte Fläche

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 13.02.2023, Az. 1.1-2022-16440-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 396 und Fl.Nr.: 405/1, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 13. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Schleißheimer Str. 272
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 572/11 / 4. Stadtbezirk
Erweiterung um eine Elektroladesäule Elli Flexpole (u.a. 
Batteriebetrieben) und zwei Ladeplätze inkl. Werbeanlage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.02.2023, Az. 1.1-2022-16494-22, wurde die 
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Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 14. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Verlängerung der 
Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Adelheidstr. 27
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 429/7 /Stadtbezirk: 4
DG-Neubau für 3 neue Wohnungen mit darüberliegender 
Dachterrasse, Anbau eines Aufzugs am Bestandsgebäu-
de (Hofseite) – GENEHMIGUNGSVERLÄNGERUNG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.02.2023, Az. 1.2-2022-13923-22, wurde die 
Baugenehmigung vom 24.07.2018 für das oben genannte Vor-
haben unter Auflagen und Nebenstimmungen bis zum 
26.07.2024, verlängert.

Den Nachbarn Fl.Nr. 429, Fl.Nr. 429/6, Fl.Nr. 429/15 und Fl.
Nr.429/23, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist ge-
mäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-

kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 14. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Brienner Str. 51
Gemarkung Sektion IV / Flurnr. 5824/0 / Stadtbezirk: 3
Aufstockung des Rückgebäudes um 2 Vollgeschosse – 
VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.02.2023, Az. 1.7-2022-20465-22, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 5821, 5822, 5827 und 5819, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 
i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem
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Bayerischen Verwaltungsgericht München

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

München, 16. Februar 2023 Referat für Stadtplanung  
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Fasanenstr. 32
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Obermenzing/Flnr. 372/ 
21/ Bez. 21
Abbruch eines Wohngebäudes sowie Neubau von Wohn-
gebäuden

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.02.2023, Az. 1.7-2022-15192-43, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben unter Auflagen/
Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Abbruch eines Wohngebäudes sowie Neubau von Wohnge-
bäuden ( Variante 1 + 2) - VORBESCHEID

Den Nachbarn Fl.Nr.: 372/16, 372/17, 372/22, 372/23 und Fl.
Nr. 372/28, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist  
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheides bei der 
Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission,  
Blumenstraße 19, Zimmer 424, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22081.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 14. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Kaiserhölzlstr.
Feldmoching Fl.Nr. 3630/12/Stadtbezirk: 24.
Neubau eines Wohngebäudes (2 WE) und 2 Wohneinheiten
Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshaupt-
stadt München vom 14.02.2023, Az. 1.2-2022-9492-42, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vor-
haben unter Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/
Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn  Mistweg Fl.Nr. 3630/5, Kaiserhölzlstr. Fl.Nr. 
3630/11, Kaiserhölzlstr. Fl.Nr. 3630/13, Kaiserhölzlstr. Fl.Nr. 
2630/19 und Kaiserhölzlstr. Fl.Nr.: 3630/20, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Zentralre-
gistratur Lokalbaukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 038, 
einsehen. Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der 
E-Mailadresse plan.ha4-zentralregistratur@muenchen.de bzw. 
Telefonnummer 233 - 22182.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahren-
gebühr fällig.
 

München, 14. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Mozartstr. 19
Gemarkung Sektion V / Flurnr. 9770/2 / Stadtbezirk: 2
Brandschutztechnische Ertüchtigung eines denkmal-
geschützten Mehrfamilienhauses Einbau einer Öffnung 
zur Rauchableitung und Errichtung einer Notleiteranlage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.02.2023, Az. 1.2-2022-23132-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 9762, 9770, 9770/3, 9770/6, 9770/7 und 
9770/8, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25560.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 14. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Vollmannstraße 35a
Gemarkung: Oberföhring
Flurnr.: 388/0
Stadtbezirk: 13
Vorhaben: Umbau und Erweiterung einer Doppelhaus-
hälfte

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 13.02.2023, Az. 6024-1.23-2022-18565-31, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Nebenstimmungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen.
Die Nachbarzustellung wird gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO 
in pflichtgemäßer Ermessensausübung aufgrund der großen 
Anzahl an Nachbarn (mehr als 20 Miteigentümer) entsprechend 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentliche Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München ersetzt.
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der 
Rechtsbehelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzule-
gen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 307, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24355.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 13. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Orleansstr. 44 – 48
Gemarkung Sektion IX / Flurnr. 18290/3 / Stadtbezirk: 5
Schulbauoffensive – Erweiterungsbau, Abbruch und  
Neubau einer FOS/BOS (Orleansstr. 44 – 46/Orleanspl. 13

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.02.2023, Az. 1.1-2022-5548-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 18288, 18278/15, 18278/16, 18278/17, 
18298, 18298/1, 18290/1, 18290/2, 16458, 16497,16498, 16499, 
16503, 16504, 16506, 16527, 16526, 16525, 16524, 16523, 
16522, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentü-
mern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 21544.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 14. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Karl-Witthalm-Str. 14  
Gemarkung Großhadern/Flurnr.79/0 /Stadtbezirk: 20
Umbau und Aufstockung eines Mehrfamilienhauses mit  
5 Wohnungen und 2 Büros sowie einem Außenaufzug – 
TEKTUR zu 1.1-2021-1131-43 – Hier: mit Mobilitätskonzept

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 14.02.2023, Az. 1.112-2022-4311-43, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.79/8, Fl.Nr. 79/9, Fl.Nr. 79/11, Fl.Nr. 79/18, 
Fl.Nr. 79/50, Fl.Nr. 79/51 und Fl.Nr. 79/69, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 424 und 423, einse-
hen. Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-43@muenchen.de, bzw. Telefonnummer  
233 – 21501, 233 – 22081 und 233 - 25000

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 13. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Siegenburger Str. 43
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: V / Fl.Nr.: 8600/0 / 7
Erweiterung eines mobilen Bauwagencafés

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 15.02.2023, Az.6024-1.2-2021-7269-23 , wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen//Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 8575/7 die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 227, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24042.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 15. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Auenstr. 74
Gemarkung Sektion VI ; Flurnr.11397/0 ; Stadtbezirk: 2
Dachgeschossneubau mit einer zusätzlichen Wohnein-
heit und Einbau eines Aufzugs sowie Errichtung zweier 
Balkone im EG – GENEHMIGUNGSVERLÄNGERUNG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 15.02.2023, Az. 1.23-2022-20897-21, wurde die 

Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Ab-
weichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 11396, Fl.Nr. 11398, Fl.Nr. 11399 und 
Fl.Nr. 11400, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 089 / 233-
25560

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 15. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Bodenseestr. 4
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Gemarkung Pasing,  
Fl.Nr. 135/0
Nutzungsänderung: Büro zu Arztpraxis (3. OG li.)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.02.2023, Az. 6024-1.2-2022-14400-43, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen er-
teilt.

Der Bauantrag vom 04.08.2022 nach Plan Nr. 2022-014400  
(2 Duplikatspläne) wird hiermit im vereinfachten Genehmigungs-
verfahren genehmigt.
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Den Nachbarn Flur-Nr.:130, Flur-Nr.: 130/3, Flur-Nr.: 130/4, 
Flur-Nr.: 131/2, Flur-Nr.: 132, Flur-Nr.: 132/3, Flur-Nr.: 137/63, 
Flur-Nr.: 137/64, Flur-Nr.: 137/65, Flur-Nr.: 137/2, Flur-Nr.: 
137/62 und Flur-Nr.: 137/66 die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 425, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-20480.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 16. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher der Stadt-
sparkasse München wurden als verlorengegangen gemeldet 
und deshalb das Aufgebotsverfahren beantragt:

ausgestellt von der Stadtsparkasse München

Sparkassenbuch-Nr. auf den Namen des Einlegers 

96300579 Buccella Kurt
96300595 Buccella Kurt
66331216 Dörp Stefan
3001710080 Gegenbauer Magdalena
114096449 Haindl Inge

103021903 Hahn Dr. Joachim 
45084613 Hörwick Markus
3001061567 Hoh Gerhard
57395428 Klein Adolf Franz 
3001599020 Lindemann Elisabeth
57302929 Merath-Boos  Maria 
901003939 Pöhler Irma
901341248 Pöhler Irma
18037812 Quentell Astrid
23472418 Rückl Rosalinde
30042014 Schaefer Isabella
3001077910 Soto Ramirez Bettina
13067418 Steinlechner Tobias
3000706642  Stiftung Sozialstation Berg am Laim + 

Trudering 
2106862 Thöne Karin
3000659882 WEG Schlörstr. 13
3000589931 Wiese Wilma
3001192800 Wiese Wilma
3001192818 Wiese Wilma

 
Es wurde am 13.02.2023 verfügt, das Aufgebotsverfahren  
gemäß Art. 33 ff AGBGB durchzuführen. Die Inhaber der  
vorstehend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit 
aufgefordert, ihre Rechte unter Vorlage der Urkunden ab 
13.02.2023 binnen drei Monaten, d.h. bis spätestens 
15.05.2023 bei der Stadtsparkasse München, Ungererstraße 
75, 80805 München, anzumelden. Urkunden, für welche 
Rechte innerhalb der gesetzten Frist nicht geltend gemacht 
werden, werden nach Ablauf dieser Frist für kraftlos erklärt.

München, 13. Februar 2023 Stadtsparkasse München
 Direktion Prozesse und IT

Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten, am 11.11.2022 als verloren auf-
gebotenen Sparkassenbücher, wurden mit Verfügung vom 
13.02.2023  für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene 
Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist Rechte 
Dritter nicht geltend gemacht wurden:

ausgestellt von der Stadtsparkasse München

Sparkassenbuch-Nr. auf den Namen des Einlegers 

3001605157 Bartling Oskar
3001730765 Fleischer Maria
3001644735 Haas Franz
901314062 Kraus Helga
1708262 Kraus Wolfgang
62344510 Perl Maximilian
902644566 Reinhardt Barbara
42435438 Röpfl Nikolaus
83300004 Schirra Rudolf
4000097503 Simic Svjetlana
16035719 Sondermeier Ernst
16035727 Sondermeier Ernst
16445504 Sondermeier Ernst
3000600407 Staroveski Branka
3002081895 Steer Daniela 
52381241 Stojanoski Sashko



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 6/2023

158

21398573 Treml Maria
3000387146 Voggenauer Maria
58071887 Wölfl Stefan   

München, 13. Februar 2023 Stadtsparkasse München
 Direktion Prozesse und IT

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Berberstr. 6
Gemarkung: Oberföhring, Flurnr. 412/62, Stadtbezirk: 13
Neubau eines Einfamilienhauses

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.02.2023, Az. 6024-1.23-2022-19626-31, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Nebenstimmungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art.66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Die Nachbarzustellung 
wird gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO in pflichtgemäßer Er-
messensausübung aufgrund der großen Anzahl an Nachbarn 
(mehr als 20 Miteigentümer) entsprechend Art. 66 Abs. 2 Satz 
4 BayBO durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt München ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO). Die 
Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen. 

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 309, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 20549.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 16. Februar 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Hanna Sammüller-Gradl
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Andreas Mickisch
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Dr. Laura Dornheim
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fw-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt-Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 15 98 68 8-11, -22, -33, -44, -55, Fax 15 98 68 8-15
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Hanauer Str. 1, 80992 München
Tel. 233-28562, 28067, 28429
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.
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„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen Stadt-
plan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den 
interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen The-
men. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, 
Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an  
stadtinformation@muenchen.de

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Stadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab 12 Uhr unter  
ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter sowie als 
Push-Nachricht abonniert werden unter muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter der Adresse risi.muenchen.de Ihnen die Anträge, 
Anfragen sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur 
Verfügung, mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur je-
weiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere


